
 

 

 

Geratherm Medical AG 

Geratal 

Wertpapier-Kenn-Nummer 549 562 

ISIN DE0005495626 

 

Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung 2025 

Wir laden hiermit unsere Aktionäre zu der ordentlichen Hauptversammlung der Geratherm 

Medical AG („Gesellschaft“) ein, die am 

25. Juli 2025, um 10:00 Uhr, 

im Design Offices Frankfurt, Wiesenhüttenplatz 25, 60329 Frankfurt am Main, stattfindet.  

I. Tagesordnung 

1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses der Geratherm Medical AG zum 31. 

Dezember 2024 sowie des gebilligten Konzernabschlusses zum 31. Dezember 

2024 und Konzernlageberichts für das Geschäftsjahr 2024 sowie des Berichts des 

Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2024 

Zu Tagesordnungspunkt 1 ist eine Beschlussfassung nicht erforderlich, da der Aufsichtsrat 

den Jahres- und Konzernabschluss gemäß § 172 AktG bereits gebilligt hat und der 

Jahresabschluss damit festgestellt ist. Die vorgelegten Unterlagen dienen der Unterrichtung 

der Hauptversammlung über das abgelaufene Geschäftsjahr und die Lage der Gesellschaft 

sowie des Konzerns. 

2. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns 

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Bilanzgewinn des Geschäftsjahres 2024 in Höhe 

von EUR 1.184.788,83 wie folgt zu verwenden: 

 

a) Ausschüttung einer Dividende von EUR 0,10 je dividendenberechtigter Stückaktie, d. h. 

in Höhe von insgesamt EUR 541.194,50. 

b) Vortrag des verbleibenden Betrages auf neue Rechnung in Höhe von EUR 643.594,33. 

Die Dividende soll am 30. Juli 2025 ausgezahlt werden. 

 

Der vorstehende Gewinnverwendungsvorschlag berücksichtigt, dass die Gesellschaft zum 

Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Einladung zur Hauptversammlung 33.053 eigene Aktien 



 

 Seite 2 / 10 

hält, die nicht dividendenberechtigt sind. Sollte sich die Zahl der dividendenberechtigten Aktien 

zwischen dem Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Einberufung und dem Tag der 

Hauptversammlung ändern, wird der Hauptversammlung ein angepasster Vorschlag zur 

Gewinnverwendung bei unveränderter Ausschüttung der Dividende von EUR 0,10 je 

dividendenberechtigter Stückaktie unterbreitet werden, d. h. der dann zum Tag der 

Hauptversammlung auf die nicht dividendenberechtigten Stückaktien rechnerisch entfallende 

Teilbetrag wird jeweils auf neue Rechnung vorgetragen. 

 

3. Beschlussfassung über die Entlastung des Mitglieds des Vorstands für das 

Geschäftsjahr 2024 

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, dem im Geschäftsjahr 2024 amtierenden Mitglied des 

Vorstands für diesen Zeitraum Entlastung zu erteilen.  

4. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das 

Geschäftsjahr 2024 

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den im Geschäftsjahr 2024 amtierenden Mitgliedern 

des Aufsichtsrats für diesen Zeitraum Entlastung zu erteilen.  

5. Wahl des Abschlussprüfers und des Konzernabschlussprüfers für das 

Geschäftsjahr 2025 

Der Aufsichtsrat schlägt vor, die Baker Tilly GmbH & Co KG, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, 

Stuttgart, zum Abschlussprüfer und Konzernabschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2025 zu 

wählen.  

 

6.  Beschlussfassung über die Wahl von Aufsichtsratsmitgliedern der Geratherm 
Medical AG 

 
Mit Ablauf dieser Hauptversammlung endet die Amtszeit sämtlicher derzeitiger Mitglieder des 
Aufsichtsrates. Aus diesem Grund ist die Neuwahl des Aufsichtsrates erforderlich. 
 
Der Aufsichtsrat setzt sich nach § 96 Absatz 1 und § 101 Absatz 1 des Aktiengesetzes 
(AktG) zusammen und besteht nur aus Aufsichtsratsmitgliedern der Aktionäre; gemäß § 95 
Satz 1 AktG und § 9 Absatz 1 der Satzung besteht der Aufsichtsrat aus drei Mitgliedern. 
 
Der Aufsichtsrat schlägt vor, mit Wirkung ab Beendigung der Hauptversammlung folgende 
Personen bis zur Beendigung der Hauptversammlung, die über die Entlastung des 
Geschäftsjahres 2029 beschließt, in den Aufsichtsrat zu wählen: 
 
a) Herrn Dr. Gert Frank, wohnhaft in Frankfurt am Main 

Mitgliedschaften in gesetzlich zu bildenden Aufsichtsräten oder in vergleichbaren 
Kontrollgremien von Wirtschaftsunternehmen 
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• Geschäftsführer der GMF Capital GmbH, Frankfurt 

• Vorstandsvorsitzender der Limes Schlosskliniken AG, Köln 

• Geschäftsführer LIMES Schlossklinik Mecklenburgische Schweiz, Teterow 

• Geschäftsführer LIMES Schlossklinik Bergisches Land GmbH, Lindlar 

• Geschäftsführer LIMES Schlossklinik Fürstenhof GmbH, Bad Brückenau 

• Geschäftsführer LIMES Schlossklinik Abtsee GmbH, Köln 

• Geschäftsführer LIMES Properties GmbH, Köln 

• Geschäftsführer LIMES Prime GmbH, Köln 

• Verwaltungsrat PRC Group AG, Zürich 
 
 
b) Herrn Dipl.-Kfm. Dirk Isenberg, Wohnort: Usingen  
 
Mitgliedschaften in gesetzlich zu bildenden Aufsichtsräten oder in vergleichbaren 
Kontrollgremien von Wirtschaftsunternehmen 
 

• Vorstand MedNation AG, Bonn 

• Geschäftsführer MedNation Immobilien GmbH, Bonn 

• Geschäftsführer MedNation Management GmbH, Bonn 

• Geschäftsführer MedNation Komplex GmbH, Bonn 

• Geschäftsführer GMC Marmagen GmbH, Bonn 

• Vorsitzender des Aufsichtsrates der LIMES Schlosskliniken AG, Köln 
 
 
c) Herrn Bruno Schoch, Wohnort: Suresnes, Frankreich  
 
 
Mitgliedschaften in weiteren gesetzlich zu bildenden Aufsichtsräten oder in 
vergleichbaren Kontrollgremien von Wirtschaftsunternehmen 
 

• Mitglied des Aufsichtsrates von Societe des Domaines SAS, Wattwiller, France 

• Mitglied des Aufsichtsrates der Limes Schlosskliniken AG, Köln  
 

 
 
Es ist beabsichtigt, die Wahlen zum Aufsichtsrat im Wege der Einzelwahl durchzuführen. 
 
 
 

II. Voraussetzungen für die Teilnahme an der Hauptversammlung und die Ausübung 

des Stimmrechts 

Teilnahmeberechtigung 

 

Zur Teilnahme an der Hauptversammlung, zur Ausübung des Stimmrechts und zur Stellung 

von Anträgen sind nur diejenigen Aktionäre berechtigt, die sich unter Nachweis ihres 

Aktienbesitzes vor der Hauptversammlung bei der nachstehend bezeichneten Stelle in 
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Textform in deutscher oder englischer Sprache bis spätestens zum Ablauf des 18. Juli 2025, 

24:00 Uhr, anmelden. 

 

Für den Nachweis des Anteilsbesitzes reicht ein Nachweis gemäß § 67c Abs. 3 AktG aus, der 

sich auf den Geschäftsschluss des 03. Juli 2025, 24:00 Uhr zu beziehen hat und spätestens 

bis zum Ablauf des 18. Juli 2025, 24:00 Uhr, der Gesellschaft unter folgender 

Anmeldeadresse zugegangen sein muss: 

 

Geratherm Medical AG 

c/o UBJ. GmbH 

Haus der Wirtschaft 

Kapstadtring 10 

22297 Hamburg 

E-Mail: HV@ubj.de 

 

Im Verhältnis zur Gesellschaft gilt für die Teilnahme an der Versammlung und die Ausübung 

des Stimmrechts als Aktionär nur, wer den Nachweis des Anteilsbesitzes erbracht hat. Dabei 

richtet sich die Berechtigung zur Teilnahme und der Stimmrechtsumfang ausschließlich nach 

dem Anteilsbesitz zum Nachweisstichtag. Mit dem Nachweisstichtag geht keine Sperre für die 

Veräußerbarkeit des Anteilsbesitzes einher. Veräußerungen nach dem Nachweisstichtag 

haben für das gesetzliche Teilnahme- und Stimmrecht des Veräußerers keine Bedeutung. 

Ebenso führt ein zusätzlicher Erwerb von Aktien der Gesellschaft nach dem Nachweisstichtag 

zu keinen Veränderungen bezüglich des Teilnahme- und Stimmrechts. Wer zum 

Nachweisstichtag noch keine Aktien besitzt und erst danach Aktionär wird, ist nicht teilnahme- 

und stimmberechtigt.  

 

Verfahren für die Stimmabgabe durch einen Bevollmächtigten in der 

Hauptversammlung 

 

Die Aktionäre, die nicht selbst an der Hauptversammlung teilnehmen möchten, weisen wir auf 

die Möglichkeit der Ausübung des Stimmrechts durch einen Bevollmächtigten, auch durch eine 

Vereinigung von Aktionären oder einen Intermediär (z.B. ein Kreditinstitut) oder andere von § 

135 AktG erfasste Institute oder Personen, hin. Auch in diesem Fall sind eine fristgerechte 

Anmeldung und ein Nachweis des Anteilsbesitzes gemäß den vorstehenden Bestimmungen 

erforderlich. Die Erteilung der Vollmacht, ihr Widerruf und der Nachweis der Bevollmächtigung 

gegenüber der Gesellschaft sind in Textform zu erteilen. Die Erteilung kann gegenüber dem 

Bevollmächtigten oder gegenüber der Gesellschaft erfolgen. Der Nachweis der 

Bevollmächtigung muss entweder am Tag der Hauptversammlung durch den 

Bevollmächtigten vorgewiesen werden oder kann durch Erklärung gegenüber der Gesellschaft 

per Post oder elektronisch per E-Mail bis spätestens 24. Juli 2025, 17:00 Uhr (Eingangsdatum 

bei der Gesellschaft), an die folgende Adresse erfolgen: 
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Geratherm Medical AG 

c/o UBJ. GmbH 

Haus der Wirtschaft 

Kapstadtring 10 

22297 Hamburg 

E-Mail: HV@ubj.de 

 

Ein Vollmachtsformular wird den zur Hauptversammlung ordnungsgemäß angemeldeten 

Personen auf der Rückseite der Eintrittskarte zugesendet. Dieses Formular steht auch auf der 

Internetseite der Gesellschaft unter  

 

https://www.geratherm.de/unternehmen/investor-relations/hauptversammlung 

 

zum Herunterladen bereit.  

 

Auch am Tag der Hauptversammlung können bis zu dem vom Versammlungsleiter 

festgelegten Zeitpunkt Vollmachten erteilt oder widerrufen werden und der Nachweis hierüber 

gegenüber der Gesellschaft an der Ein- und Ausgangskontrolle zur Hauptversammlung 

erbracht werden. 

 

Die vorstehenden Regelungen über die Form von Vollmachten erstrecken sich nicht auf die 

Form der Erteilung, ihr Widerruf und der Nachweis von Vollmachten an Intermediäre (z.B. 

Kreditinstitute), Aktionärsvereinigungen oder andere von § 135 AktG erfasste Institute oder 

Personen. Hier können Besonderheiten gelten; die Aktionäre werden gebeten, sich in einem 

solchen Fall mit dem zu Bevollmächtigenden rechtzeitig wegen einer von ihm möglicherweise 

geforderten Form der Vollmacht abzustimmen. Bevollmächtigt ein Aktionär mehr als eine 

Person, kann die Gesellschaft eine oder mehrere von diesen zurückweisen. 

 

  

https://www.geratherm.de/unternehmen/investor-relations/hauptversammlung
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Verfahren für die Stimmabgabe durch von der Gesellschaft benannte 

Stimmrechtsvertreter in der Hauptversammlung 

 

Als Service bieten wir unseren Aktionären an, einen von der Gesellschaft benannten 

weisungsgebundenen Stimmrechtsvertreter bereits vor der Hauptversammlung zu 

bevollmächtigen. Die Aktionäre, die dem von der Gesellschaft benannten 

Stimmrechtsvertreter eine Vollmacht erteilen möchten, müssen sich ebenfalls gemäß den 

vorstehenden Bestimmungen fristgerecht zur Hauptversammlung anmelden und einen 

Nachweis des Anteilsbesitzes erbringen. Ein Formular zur Vollmachts- und Weisungserteilung 

an den von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter wird den zur Hauptversammlung 

ordnungsgemäß angemeldeten Personen zugesendet und steht auf der Internetseite der  

 

 

Gesellschaft unter:  

 

https://www.geratherm.de/unternehmen/investor-relations/hauptversammlung 

 

zum Download zur Verfügung.  

 

Ein von der Gesellschaft benannter Stimmrechtsvertreter darf nur gemäß einer ihm vom 

Aktionär zu dem jeweiligen Tagesordnungspunkt erteilten Weisung abstimmen; auch bei nicht 

eindeutiger Weisung muss sich ein von der Gesellschaft benannter Stimmrechtsvertreter zu 

dem betroffenen Tagesordnungspunkt enthalten. Die Erteilung der Vollmacht, ihr Widerruf und 

der Nachweis der Bevollmächtigung gegenüber der Gesellschaft bedürfen der Textform. 

Dieses kann auch elektronisch übermittelt werden (E-Mail), indem z. B. die zugesandte 

Eintrittskarte und das auf der Internetseite der Gesellschaft erhältliche Vollmachts-

/Weisungsformular als eingescannte Datei beispielsweise im PDF-Format per E-Mail an die 

nachstehend genannte Adresse übersendet wird. Vollmacht und Weisungen an den 

Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft müssen aus organisatorischen Gründen bis spätestens 

24. Juli 2025, 17:00 Uhr (Eingangsdatum bei der Gesellschaft), an der nachfolgenden 

Adresse oder E-Mailadresse eingehen:  

 

Geratherm Medical AG 

c/o UBJ. GmbH 

Haus der Wirtschaft 

Kapstadtring 10 

22297 Hamburg 

E-Mail: HV@ubj.de 

 

Alternativ ist eine Übergabe an den Stimmrechtsvertreter während der Hauptversammlung 

möglich. Zudem bieten wir ordnungsgemäß angemeldeten und in der Hauptversammlung 

https://www.geratherm.de/unternehmen/investor-relations/hauptversammlung
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erschienenen Aktionären an, den von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter auch 

in der Hauptversammlung mit der Ausübung des Stimmrechts zu bevollmächtigen.  

 

Der Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft nimmt keine Vollmachten zur Einlegung von 

Widersprüchen gegen Hauptversammlungsbeschlüsse, zur Ausübung des Rede- und 

Fragerechts oder zur Stellung von Anträgen entgegen.  

 

Eine Verpflichtung zur Verwendung der von der Gesellschaft angebotenen Formulare zur 

Bevollmächtigung bzw. Weisungserteilung an Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft besteht 

nicht.  

 

 

 

Rechte der Aktionäre 

 

Anträge auf Ergänzung der Tagesordnung gemäß § 122 Abs. 2 AktG  

 

Aktionäre, deren Anteile zusammen den zwanzigsten Teil des Grundkapitals oder einen 

anteiligen Betrag am Grundkapital von 500.000,00 EUR erreichen, können verlangen, dass 

Gegenstände auf die Tagesordnung gesetzt und bekannt gemacht werden. Das Verlangen ist 

schriftlich oder in der elektronischen Form des § 126a BGB (d.h. mit qualifizierter 

elektronischer Signatur) an den Vorstand an die folgende Adresse: 

 

Geratherm Medical AG 

Vorstand – HV 2025 

Fahrenheitstraße 1 

99331 Geratal 

E-Mail (mit qualifizierter elektronischer Signatur): info@geratherm.com 

 

zu richten und muss der Gesellschaft bis spätestens am 30. Juni 2025, 24:00 Uhr, zugehen. 

Jedem neuen Punkt der Tagesordnung muss eine Begründung oder Beschlussvorlage 

beiliegen. Die Antragsteller haben nachzuweisen, dass sie seit mindestens 90 Tagen vor dem 

Tag des Zugangs des Verlangens Inhaber der Aktien sind und dass sie die Aktien bis zur 

Entscheidung des Vorstands über das Verlangen halten. 

 

Anträge und Wahlvorschläge von Aktionären gemäß §§ 126 Abs. 1, 127 AktG  

 

Anträge von Aktionären gegen einen Vorschlag der Verwaltung zu einem bestimmten 

Tagesordnungspunkt gemäß § 126 Abs. 1 AktG und Wahlvorschläge von Aktionären gemäß 

§ 127 AktG zur Wahl des Abschlussprüfers sind ausschließlich zu richten an:  
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Geratherm Medical AG 

Vorstand – HV 2025 

Fahrenheitstraße 1 

99331 Geratal 

E-Mail: info@geratherm.com 

 

Anträge von Aktionären zu Punkten der Tagesordnung und Vorschläge von Aktionären zur 

Wahl des Abschlussprüfers sowie Wahl des Aufsichtsrats, gegebenenfalls mit Begründung, 

wobei Vorschläge von Aktionären zur Wahl des Abschlussprüfers sowie Wahl des 

Aufsichtsrats keiner Begründung bedürfen, bis mindestens 14 Tage vor der 

Hauptversammlung, also bis zum 10. Juli 2025, 24:00 Uhr, bei der Gesellschaft an der 

vorstehend genannten Adresse eingehen, werden unverzüglich nach ihrem Eingang unter der 

Internetadresse  

 

https://www.geratherm.de/unternehmen/investor-relations/hauptversammlung 

 

veröffentlicht.  

Anderweitig adressierte Anträge werden nicht berücksichtigt. Eventuelle Stellungnahmen der 

Verwaltung zu den Anträgen werden ebenfalls unter der genannten Internetadresse 

veröffentlicht.  

 

Von einer Veröffentlichung eines Gegenantrags und einer etwaigen Begründung kann die 

Gesellschaft absehen, wenn einer der Gründe gemäß § 126 Abs. 2 Nrn. 1 bis 7 AktG vorliegt, 

etwa weil der Gegenantrag zu einem gesetzes- oder satzungswidrigen Beschluss der 

Hauptversammlung führen würde. Eine etwaige Begründung eines Gegenantrags braucht 

nicht zugänglich gemacht werden, wenn sie insgesamt mehr als 5.000 Zeichen beträgt.  

 

Wahlvorschläge von Aktionären braucht der Vorstand außer in den Fällen des § 126 Abs. 2 

AktG auch dann nicht zugänglich zu machen, wenn diese nicht die Angaben nach § 124 Abs. 

3 AktG (Angabe von Namen, ausgeübtem Beruf und Wohnort des vorgeschlagenen Prüfers 

oder des vorgeschlagenen Kandidaten zur Wahl in den Aufsichtsrat) enthalten.  

 

Informationen zum Datenschutz 

Die Gesellschaft verarbeitet im Rahmen der Durchführung der Hauptversammlung folgende 

Kategorien personenbezogener Daten von Aktionären, Aktionärsvertretern und Gästen: 

Name, Anschrift, E-Mail-Adresse, Aktienanzahl, Aktiengattung, Besitzart der Aktien und 

Nummer der Eintrittskarte; gegebenenfalls Name, Anschrift, E-Mail-Adresse und Nummer der 

Eintrittskarte des vom jeweiligen Aktionär ggf. benannten Aktionärsvertreters sowie Name, 

Anschrift, E-Mail-Adresse von Gästen. Die Verarbeitung von personenbezogenen Daten im 

Rahmen der Hauptversammlung basiert auf Art. 6 Abs. 1 lit. c Datenschutzgrundverordnung 

https://www.geratherm.de/unternehmen/investor-relations/hauptversammlung
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(DSGVO). Danach ist eine Verarbeitung personenbezogener Daten rechtmäßig, wenn die 

Verarbeitung zur Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung erforderlich ist. Die Gesellschaft ist 

rechtlich verpflichtet, die Hauptversammlung der Aktionäre durchzuführen. Um dieser Pflicht 

nachzugehen, ist die Verarbeitung der oben genannten Kategorien personenbezogener Daten 

unerlässlich. Ohne Angabe ihrer personenbezogenen Daten können sich die Aktionäre der 

Gesellschaft nicht zur Hauptversammlung anmelden. 

Für die Datenverarbeitung ist die Gesellschaft verantwortlich. Die Kontaktdaten des 

Verantwortlichen lauten: 

Geratherm Medical AG 

Fahrenheitstraße 1  

99331 Geratal 

oder per E-Mail: info@geratherm.com 

Personenbezogene Daten, die die Aktionäre der Gesellschaft betreffen, werden grundsätzlich 

nicht an Dritte weitergegeben. Ausnahmsweise erhalten auch Dritte Zugang zu diesen Daten, 

sofern diese von der Gesellschaft zur Erbringung von Dienstleistungen im Rahmen der 

Durchführung der Hauptversammlung beauftragt wurden. Hierbei handelt es sich um typische 

Hauptversammlungsdienstleister, wie etwa HV-Agenturen, Rechtsanwälte oder 

Wirtschaftsprüfer. Die Dienstleister erhalten personenbezogene Daten nur in dem Umfang, 

der für die Erbringung der Dienstleistung notwendig ist. 

Im Rahmen des gesetzlich vorgeschriebenen Einsichtsrechts in das Teilnehmerverzeichnis 

der Hauptversammlung können andere Teilnehmer und Aktionäre Einblick in die in dem 

Teilnehmerverzeichnis über sie erfassten Daten erlangen. Auch im Rahmen von 

bekanntmachungspflichtigen Tagesordnungsergänzungsverlangen, Gegenanträgen bzw. -

wahlvorschlägen werden, wenn diese Anträge von Aktionären und Aktionärsvertretern gestellt 

werden, ihre personenbezogenen Daten veröffentlicht. 

Die oben genannten Daten werden je nach Einzelfall bis zu drei Jahre (aber nicht weniger als 

zwei Jahre) nach Beendigung der Hauptversammlung aufbewahrt und dann gelöscht, es sei 

denn, die weitere Verarbeitung der Daten ist im Einzelfall noch zur Bearbeitung von Anträgen, 

Entscheidungen oder rechtlichen Verfahren in Bezug auf die Hauptversammlung erforderlich. 

Aktionäre und Aktionärsvertreter haben das Recht, über die personenbezogenen Daten, die 

über sie gespeichert wurden, auf Antrag unentgeltlich Auskunft zu erhalten. Zusätzlich haben 

sie das Recht auf Berichtigung unrichtiger Daten, das Recht, die Einschränkung der 

Verarbeitung von zu umfangreich verarbeiteten Daten zu verlangen und das Recht auf 

Löschung von unrechtmäßig verarbeiteten bzw. zu lange gespeicherten personenbezogenen 

Daten (soweit dem keine gesetzliche Aufbewahrungspflicht und keine sonstigen Gründe nach 

Art. 17 Abs. 3 DSGVO entgegenstehen). Darüber hinaus haben Aktionäre und 
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Aktionärsvertreter das Recht auf Übertragung sämtlicher von ihnen an die Gesellschaft 

übergebener Daten in einem gängigen Dateiformat (Recht auf „Datenportabilität“). 

Diese Rechte können die Aktionäre und Aktionärsvertreter gegenüber der Gesellschaft 

unentgeltlich über eine der folgenden Kontaktmöglichkeiten geltend machen: 

Geratherm Medical AG 

Fahrenheitstraße 1  

99331 Geratal 

oder per E-Mail: info@geratherm.com 

Darüber hinaus haben Aktionäre und Aktionärsvertreter auch das Recht zur Beschwerde bei 

einer Datenschutzaufsichtsbehörde. 

Geratal, im Juni 2025 
Geratherm Medical AG 
Der Vorstand 


